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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Beschluss über den Jahresabschluss 2011 des Pension sfonds der Stadt Braunschweig 
gem. §§ 129,130 Niedersächsisches Kommunalverfassun gsgesetz (NKomVG) 
 
 
„1. Nach Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses des Son-

dervermögens Pensionsfonds durch den Ersten Stadtrat als Leiter gem. § 129 Abs. 1 
NKomVG und aufgrund des Bestätigungsvermerkes des Rechnungsprüfungsamtes im 
Schlussbericht für das Haushaltsjahr 2011 wird der Jahresabschluss 2011 beschlossen. 
 

2. Im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2011 wird folgende Genehmi-
gung erteilt: 
 
Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses aus der Ergebnisrechnung für das 
Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 3.435.359,46 € wird auf Rechnung des Haushaltsjah-
res 2012 vorgetragen und dann gem. § 110 Abs. 7 NKomVG der zu bildenden Rücklage 
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.“ 
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Sachverhalt/Begründung/finanzielle Auswirkung:  
 
Als gesetzliche Grundlage für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ab dem 
Haushaltsjahr 2011 das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zu berücksichtigen. Das Gesetz ist am 
1. November 2011 in Kraft getreten. 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Durch Beschluss des Rates vom 5. Oktober 1999 wurde der rechtlich unselbstständige 

„Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ mit Wirkung vom 1. Januar 2000 errichtet. 
Durch den „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ soll die dauerhafte Finanzierung der 
Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen, soweit das Be-
amtenverhältnis auf Probe nach dem 31. Dezember 1999 begründet worden ist, sicher-
gestellt werden. 

 
Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen nach § 130 Abs. 1 Nr. 5 NKomVG, für 
das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt wird (Abschnitt XIII. des Haushaltsplanes 
2011). Daher sind die Vorschriften der Haushaltswirtschaft anzuwenden 
(§ 130 Abs. 4 NKomVG). Für jedes Haushaltsjahr ist ein Jahresabschluss im Sinne des  
§ 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar 
und übersichtlich aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus einer Ergebnisrechnung, 
einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Dem Anhang sind ein Rechen-
schaftsbericht sowie eine Forderungs- und eine Schuldenübersicht beigefügt. Eine Anla-
genübersicht wurde nicht erstellt. 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 weist eine Bilanzsumme von rund 19,43 
Mio. €  aus. Die Nettoposition beträgt rund 19,31 Mio. € . Die Schlussbilanz mit Erläute-
rungen (Anlage 1), der Rechenschaftsbericht (Anlage 2) sowie die Forderungs- und 
Schuldenübersicht (Anlage 3) sind dieser Vorlage beigefügt. 
 

1.2 Den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 hat das Rechnungsprüfungsamt in 
analoger Anwendung des § 155 Abs. 1 NKomVG geprüft und seine Bemerkungen im 
Schlussbericht vom 30. November 2012 (Auszug s. Anlage 4) zusammengefasst. Es 
wird bestätigt, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Pensionsfonds vermit-
telt (vgl. Seite 99 ff. des Schlussberichtes). 

 
2. Ergebnis des Jahresabschlusses 2011 
 
2.1 Ergebnisrechnung 
 
 Ergebnisrechnung Abweichungen 
 Nach dem Ansatz Nach dem Ergebnis Absolut Relativ 
 -in Euro- -in Euro- -in Euro- in v. H. 
Ordentliche Erträge 3.574.500,00 3.554.639,17 -19.860,83 -0,6 
Ordentliche Aufwendungen 300.100,00 119.279,71 -180.820,29 -60,3 
Ordentliches Ergebnis 
Jahresüberschuss (+) / 
Jahresfehlbetrag (-) 

3.274.400,00 3.435.359,46 160.959,46 +4,9 

     
Jahresergebnis 
Überschuss (+) / 

3.274.400,00 3.435.359,46 160.959,46 +4,9 
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Fehlbetrag (-) 
Nach der Ergebnisrechnung 2011 des Sondervermögens ergibt sich durch Mindererträge in 
Höhe von 19.860,83 € und Minderaufwendungen in Höhe von 180.820,29 € eine Verbesserung 
des Jahresergebnisses in Höhe von 160.959,46 €. Der Jahresüberschuss in Höhe von 
3.435.359,46 € ist auf Rechnung des Haushaltsjahres 2012 vorzutragen und dann gem. 
§ 110 Abs. 7 NKomVG den Überschussrücklagen zuzuführen. 
 
Die Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf einen geringeren Aufwand bei den Entnahmen 
nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag für abgegangene Beamtinnen und Beamte 
zurückzuführen.  
 
Die Gesamt-Ergebnisrechnung des Pensionsfonds ist als Anlage 5 beigefügt. 
 
2.2 Finanzrechnung 
 
 Nach dem / der Abweichungen 
 Finanzhaushalt Finanzrechnung Absolut Relativ 
 -in Euro- -in Euro- -in Euro- in v. H. 
Summe der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 

3.574.000,00 3.078.510,89 -495.489,11 -13,9 

Summe der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 

300.100,00 70,00 -300.030,00 -99,9 

Finanzmittelbestand 3.273.900,00 3.078.440,89 -195.459,11 -6,0 
Finanzmittelveränderung 3.273.900,00 3.078.440,89 -195.459,11 -6,0 
Zahlungsmittelbestand 
zu Beginn des Jahres 

15.868.510,72 15.773.623,15   

Zahlungsmittelbestand 
am Ende des Jahres  

19.142.410,72 18.852.064,04 -290.346,68 -1,5 

 
Im Finanzhaushalt 2011 des Sondervermögens war eine Finanzmittelveränderung, d. h. eine 
Erhöhung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.273.900,00 € geplant. In der Fi-
nanzrechnung ergibt sich durch Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Hö-
he von 495.489,11 € und Minderauszahlungen in Höhe von 300.030,00 € eine Verschlechte-
rung des Jahresabschlusses in Höhe von 195.459,11 €. Dies ist insbesondere auf geringere 
Zinseinzahlungen im Haushaltsjahr 2011 als geplant sowie die Spitzabrechnung des Jahreser-
gebnisses 2011 im Januar 2012 wegen der erstmaligen Berücksichtigung von Zahlungsver-
pflichtungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag zurückzuführen.  
 
Durch Abschlagszahlungen im Dezember 2012 wird sich das Jahresergebnis 2012 des Finanz-
haushaltes entsprechend verbessern. 
 
Die Gesamt-Finanzrechnung des Pensionsfonds ist als Anlage 6 beigefügt. 
 
Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2011 wurden durch den Leiter des Son-
dervermögens festgestellt.  
 
I. V. 
 
gez. 
 
Lehmann 
Erster Stadtrat 
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Anlagen 





Jahresabschluss 2011


Gesamt- Gesamt- Mehr (+)/


betrag betrag weniger (-)


am 31. Dezember am 31. Dezember


2011 2010


bis zu 1 über 1 bis mehr als


Jahr 5 Jahre 5 Jahre


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


1 2 3 4 5 6 7


1. Geldschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


1.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


1.4 sonstige Geldschulden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


4. Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


5. Sonstige Verbindlichkeiten 119.209,71 119.209,71 0,00 0,00 0,00 119.209,71 


119.209,71 119.209,71 0,00 0,00 0,00 119.209,71 Schulden insgesamt


Pensionsfonds der Stadt Braunschweig


Schuldenübersicht


gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO


zum 31. Dezember 2011


mit einer Restlaufzeit von


Art der Schulden







Jahresabschluss 2011


Gesamt- Gesamt- Mehr (+)/


betrag betrag weniger (-)


am 31. Dezember am 31. Dezember


2011 2010


bis zu 1 über 1 bis mehr als


Jahr 5 Jahre 5 Jahre


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


1 2 3 4 5 6 7


1. Öffentlich-rechtliche Forderungen 431.300,00 431.300,00 0,00 0,00 0,00 431.300,00 


2. Forderungen aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


431.300,00 431.300,00 0,00 0,00 0,00 431.300,00 Summe aller Forderungen


Pensionsfonds der Stadt Braunschweig


Forderungsübersicht


gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO


zum 31. Dezember 2011


mit einer Restlaufzeit von


Art der Forderungen





























Jahresabschluss 2011


Pensionsfonds der Stadt Braunschweig Gesamt-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-/Ist-Vergleich


Ergebnis                          


2010


Ergebnis                                


2011


Ansätze                                


2011


mehr (+) /


 weniger (-)


bisher nicht 


bewilligte üpl./apl. 


Aufwendungen
(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


2 3 4 5 6


1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.736.000,00 2.860.611,39 3.010.000,00 -149.388,61 -     


3 Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


4 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


6 Privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 211.542,19 283.339,17 264.500,00 18.839,17 -     


9 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


10 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


11 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 410.688,61 300.000,00 110.688,61 -     


12 Summe ordentliche Erträge 2.947.542,19 3.554.639,17 3.574.500,00 -19.860,83 -     


13 Aufwendungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14 Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


18 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 69,90 119.279,71 300.100,00 -180.820,29 0,00


20 Summe ordentliche Aufwendungen 69,90 119.279,71 300.100,00 -180.820,29 0,00


Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)


Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)


Außerordentliche Erträge und Aufwendungen


22 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


23 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


24 Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23) 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


Erträge und Aufwendungen


1


Ordentliche Erträge


Ordentliche Aufwendungen


-     
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)


2.947.472,29 3.435.359,46 3.274.400,00 160.959,46 -     


Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)
2.947.472,29 3.435.359,46 3.274.400,00 160.959,46


21








Jahresabschluss 2011


Pensionsfonds der Stadt Braunschweig Gesamt-Finanzrechnung einschließlich Plan-/Ist-Vergleich


Ergebnis                   


2010


Ergebnis                    


2011


Ansätze                        


2011


mehr (+) /


 weniger (-)


bisher nicht 


bewilligte üpl./apl. 


Auszahlungen


(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


2 3 4 5 6


1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.736.000,00 2.840.000,00 3.010.000,00 -170.000,00 -     


3 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


5 Privatrechtliche Entgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 136.982,33 238.510,89 264.000,00 -25.489,11 -     


8 Einz. aus Veräuß. geringwert. Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 300.000,00 -300.000,00 -     


10 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.872.982,33 3.078.510,89 3.574.000,00 -495.489,11 -     


11 Auszahlungen für aktives Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


12 Auszahlungen für Versorgung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für 


geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


15 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 69,90 70,00 300.100,00 -300.030,00 0,00


17 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 69,90 70,00 300.100,00 -300.030,00 0,00


18 Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (Zeile 10 - Zeile 17) 2.872.912,43 3.078.440,89 3.273.900,00 -195.459,11 -     


19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


21 Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


22 Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


23 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


24 Summe der Einzahlungen aus  Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


Einzahlungen für Investitionstätigkeit


Einzahlungen und Auszahlungen


1


Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit







Jahresabschluss 2011


Pensionsfonds der Stadt Braunschweig Gesamt-Finanzrechnung einschließlich Plan-/Ist-Vergleich


Ergebnis                   


2010


Ergebnis                    


2011


Ansätze                        


2011


mehr (+) /


 weniger (-)


bisher nicht 


bewilligte üpl./apl. 


Auszahlungen


(Sp. 3 - Sp. 4) (aus Sp. 5)


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


2 3 4 5 6


Einzahlungen und Auszahlungen


1


25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


26 Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


29 Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


30 Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31 Summe der Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


32 Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 -     


33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeile 18 + 32) 2.872.912,43 3.078.440,89 3.273.900,00 -195.459,11 -     


34
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von 


Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0,00 0,00 0,00 0,00 -     


35
Auszahlungen aus Finanzierungstät.; Tilgung von Krediten 


und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstät.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Saldo aus Finanzierungstätigkeit


(Saldo Zeilen 34 und 35)


37 Finanzmittelbestand (Saldo Zeilen 33 und 36) 2.872.912,43 3.078.440,89 3.273.900,00 -195.459,11 -     


Haushaltsunwirksame Ein- u. Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)


38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 -     


39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 -     


Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 


(Saldo Zeilen 38 und 39)


41 Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 12.900.710,72 15.773.623,15 15.868.510,72


Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres 


(Summe Zeilen 37, 40 und 41)


Auszahlungen für Investitionstätigkeit


Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit


36 0,00 0,00 0,00 -     


40 0,00 0,00 0,00


0,00


Zahlungsmittelbestand (Liquide Mittel)


42 15.773.623,15 18.852.064,04 19.142.410,72
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10 Sondervermögen Pensionsfonds der Stadt Braunschweig  
 
10.1 


 
Prüfungsauftrag 


Aufgrund des § 1 der Satzung zur Errichtung und Verwaltung des „Pensions-
fonds der Stadt Braunschweig“ vom 5. Oktober 1999 ist bei der Stadt Braun-
schweig der rechtlich unselbstständige „Pensionsfonds der Stadt Braun-
schweig“ (im Folgenden: Pensionsfonds) als Sondervermögen nach § 130 
Abs. 1 Nr. 5 NKomVG zur Finanzierung künftiger Versorgungslasten ihrer Be-
amtinnen und Beamten errichtet worden. 
 
Die Vorschriften der Haushaltswirtschaft des NKomVG sind anzuwenden 
(§ 130 Abs. 4 NKomVG), weil für den Pensionsfonds ein besonderer Haus-
haltsplan aufgestellt und eine Sonderrechnung geführt werden. Danach hat 
die Stadt Braunschweig für den Pensionsfonds für jedes Haushaltsjahr einen 
Jahresabschluss im Sinne des § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG aufzustellen. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses des Pensionsfonds seitens des Rech-
nungsprüfungsamtes erfolgt entsprechend § 155 Abs. 1 Nr. 1 und § 156 
Abs. 1 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 130 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 4 NKomVG. 
 


10.2 
 
Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 


Gegenstand der Prüfung waren die Buchführung und der Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2011 des Pensionsfonds. 
 
Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses des Pensions-
fonds nach den für niedersächsische Gemeinden geltenden Vorschriften lie-
gen in der Verantwortung des Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig. 
 
Für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses des Pen-
sionsfonds gelten die Vorschriften des NKomVG und der GemHKVO entspre-
chend. 
 
Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes ist es diese Unterlagen und Angaben 
im Rahmen einer Prüfung in analoger Anwendung des § 156 Abs. 1 
Satz 1 NKomVG zu beurteilen. 
 
Die Prüfung der Buchführung und des Jahresabschlusses des Pensionsfonds 
erstreckte sich darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetz-
lichen Vorschriften des NKomVG und der GemHKVO eingehalten worden 
sind. 
 
Die Prüfung wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und in An-
lehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen durchge-
führt. Nach diesen Grundsätzen ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buch-
führung und der Jahresabschluss des Pensionsfonds frei von wesentlichen 
Mängeln sind. Die Zielsetzung der Prüfung entsprechend § 155 
Abs. 3 NKomVG erfordert regelmäßig keine lückenlose Prüfung, d. h., Nach-
weise für die Angaben in der Buchführung und im Jahresabschluss des Pen-
sionsfonds werden im Wesentlichen auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
 
Die Prüfung umfasst - soweit zutreffend - insgesamt die Beurteilung der an-
gewandten Ansatz-, Bewertungs-, Ausweis-, Gliederungs-, Angabe- und Be-
richtsgrundsätze. 
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10 Sondervermögen Pensionsfonds der Stadt Braunschweig  
 


Die für die Prüfung erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind vollständig 
erbracht worden. Eine vom Ersten Stadtrat der Stadt Braunschweig unter-
zeichnete Vollständigkeitserklärung mit Datum vom 13. April 2012 wurde vor-
gelegt. 
 


10.3 
 
Feststellungen zur Rechnungslegung 


10.3.1 Vorjahresabschluss 
 
Der Rat der Stadt hat am 28. Februar 2012 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2010 des Pensionsfonds beschlossen und dem Oberbürger-
meister Entlastung erteilt. 
 


10.3.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
Die Stadt hat den mit Datum vom 31. Mai 2012 aufgestellten Jahresabschluss 
des Pensionsfonds zum 31. Dezember 2011 am 1. Juni 2012 zur Prüfung 
vorgelegt.  
 
Die wesentliche Grundlage der Prüfung des Jahresabschlusses war die Buch-
führung des Pensionsfonds. 
 
Die Buchführung des Pensionsfonds wird mit der Finanzwesensoftware 
SAP R/3 geführt. 
 
Die Buchführung des Pensionsfonds entspricht nach den im Rahmen der Prü-
fung gewonnenen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. 
 
Der Jahresabschluss des Pensionsfonds wurde ordnungsgemäß unmittelbar 
aus der Buchführung des Pensionsfonds abgeleitet. Die entsprechend anzu-
wendenden gesetzlichen Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsvorschriften 
des NKomVG und der GemHKVO wurden beachtet. Der Anhang enthält die 
gesetzlich geforderten Angaben. Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 
und zur Finanzrechnung befinden sich im Rechenschaftsbericht. 
 
Der Pensionsfonds erhielt im Berichtsjahr Zuwendungen und allgemeine Um-
lagen i. H. v. 2.861 TEUR (Vorjahr: 2.736 TEUR). Darüber hinaus wurden 
Zinserträge und ähnliche Finanzerträge i. H. v. 283 TEUR (Vorjahr: 
212 TEUR) sowie sonstige ordentliche Erträge nach dem Versorgungslasten-
teilungs-Staatsvertrag i. H. v. 411 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) erzielt. Die Er-
träge entsprachen im Wesentlichen dem Planansatz. Die Einzahlungen wi-
chen i. H. v. -496 TEUR vom Planansatz ab, da Einzahlungen nach dem Ver-
sorgungslastenteilungs-Staatsvertrag und Anteile der Zuführung erst in 2012 
gebucht werden konnten. 
 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betrugen 119 TEUR (Vorjahr: 
0 TEUR). Die Aufwendungen wichen i. H. v. -181 TEUR und die Auszahlun-
gen i. H. v. -300 TEUR vom Planansatz ab. Aufwendungen und Auszahlungen 
entstanden aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags und sind 
nicht genau planbar. Auszahlungen erfolgten erst in 2012. 
 
Das Jahresergebnis beläuft sich damit auf 3.435 TEUR (Vorjahr: 
2.947 TEUR). 
 
Aufgrund der erzielten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Zins-
erträge und ähnlichen Finanzerträge sowie der sonstigen ordentlichen Erträge 
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ergab sich zum 31. Dezember ein Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. 
18.852 TEUR (Vorjahr: 15.774 TEUR) und ein Finanzvermögen i. H. v. 
576 TEUR (Vorjahr: 99 TEUR). In der Summe ergibt sich ein Gesamt-
vermögen i. H. v. 19.428 TEUR (Vorjahr: 15.873 TEUR), das durch sonstige 
Verbindlichkeiten i. H. v. 119 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) und die Nettoposition 
i. H. v. 19.309 TEUR (Vorjahr: 15.873 TEUR) finanziert ist. 
 
Der Jahresabschluss des Pensionsfonds vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung grundsätzlich ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Pensionsfonds. 
 


10.4 
 
Prüfungsaussage 


Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung trifft das Rechnungsprü-
fungsamt als zuständige örtliche Prüfungseinrichtung des Pensionsfonds im 
Sinne des NKomVG für die Buchführung und den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2011 in der dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegten Fassung 
folgende Prüfungsaussage: 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2011 unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Pensionsfonds. 
 






























